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Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AVG §68 Abs1

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012
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1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934
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Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Markus STEININGER als Einzelrichter über die

Beschwerde des XXXX , geboren am XXXX XXXX Staatsangehörigkeit Syrien, vertreten durch RA Mag. WAGNER, gegen

den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 27.03.2024, Zl. 1308212900/240069325, wegen § 3

AsylG und § 68 AVG zu Recht: Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Markus STEININGER als

Einzelrichter über die Beschwerde des römisch XXXX , geboren am römisch XXXX römisch XXXX Staatsangehörigkeit

Syrien, vertreten durch RA Mag. WAGNER, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

27.03.2024, Zl. 1308212900/240069325, wegen Paragraph 3, AsylG und Paragraph 68, AVG zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgangrömisch eins. Verfahrensgang

1.       Der Beschwerdeführer (im Folgenden: BF), ein Staatsangehöriger Syriens, reiste illegal ins Bundesgebiet ein und

stellte am 19.05.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz. Am selben Tag erfolgte durch Organe des öIentlichen

Sicherheitsdienstes die Erstbefragung des BF. Dieser gab zu seinen Fluchtgründen an, dass in Syrien Krieg herrsche. Er

müsse zum Militär. Er wolle nicht kämpfen und nicht töten.

2.       Am 02.03.2023 fand vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: BFA/belangte Behörde) eine

niederschriftliche Einvernahme des BF statt. Zu seinen Fluchtgründen führte er dabei im Wesentlichen aus, dass die

Kurden wegen des Militärs nach ihm gefragt hätten. Er sei dann in die Türkei gegangen und dort sei es ihm gut

gegangen. Seit 2019 hätten die Abschiebungen begonnen, 2021 seien es mehr und mehr Abschiebungen geworden. Im

Jahr 2022 sei es noch schlimmer geworden und er habe Angst gehabt, nach Syrien abgeschoben zu werden. Das seien

seine Fluchtgründe. Auch suche ihn die Regierung bestimmt.

3.       Mit Bescheid des BFA vom 21.04.2023 wurde der Antrag des BF auf internationalen Schutz hinsichtlich der

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt I.). Ihm wurde der Status des subsidiär

Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und eine für die Dauer eines Jahres befristete Aufenthaltsberechtigung

für subsidiär Schutzberechtigte erteilt (Spruchpunkt III.).3.       Mit Bescheid des BFA vom 21.04.2023 wurde der Antrag

des BF auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen

(Spruchpunkt römisch eins.). Ihm wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt römisch

II.) und eine für die Dauer eines Jahres befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte erteilt

(Spruchpunkt römisch III.).

4.       Gegen Spruchpunkt I. des Bescheides richtete sich die Beschwerde vom 12.05.2023, in der inhaltliche

Rechtswidrigkeit, mangelhafte Beweiswürdigung und Verletzung von Verfahrensvorschriften moniert wurden. Der BF

fürchte im Falle seiner Rückkehr den Einzug zum Wehrdienst beim syrischen Militär sowie eine Zwangsrekrutierung

durch die Kurden. Auch würde ihm aufgrund der Asylantragstellung im Ausland sowie der illegalen Ausreise eine

oppositionelle Gesinnung unterstellt werden. Auch habe der BF in Syrien mehrmals an regierungskritischen

Demonstrationen teilgenommen und weise tatsächlich eine oppositionelle Gesinnung gegenüber der syrischen

Regierung auf.4.       Gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides richtete sich die Beschwerde vom 12.05.2023, in

der inhaltliche Rechtswidrigkeit, mangelhafte Beweiswürdigung und Verletzung von Verfahrensvorschriften moniert

wurden. Der BF fürchte im Falle seiner Rückkehr den Einzug zum Wehrdienst beim syrischen Militär sowie eine

Zwangsrekrutierung durch die Kurden. Auch würde ihm aufgrund der Asylantragstellung im Ausland sowie der
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illegalen Ausreise eine oppositionelle Gesinnung unterstellt werden. Auch habe der BF in Syrien mehrmals an

regierungskritischen Demonstrationen teilgenommen und weise tatsächlich eine oppositionelle Gesinnung gegenüber

der syrischen Regierung auf.

5.       Mit Erkenntnis vom 12.12.2023 zu I416 2272110-1 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde als

unbegründet ab und erklärte eine Revision dagegen für nicht zulässig. Begründet wurde - auf das Wesentliche

zusammengefasst - ausgeführt, dass die syrische Regierung im Herkunftsgebiet des BF keine Zwangsrekrutierung

vornehmen könne, wie auch der BF selbst erklärt habe. Hinsichtlich einer drohenden Rekrutierung durch die

kurdischen Milizen führte das Gericht aus, dass der BF zwar angesichts seines Jahrganges der

SelbstverteidigungspKicht unterliege. Jedoch würden die Autonomiebehörden der Selbstverwaltung in Nord- und

Ostsyrien eine Wehrdienstverweigerung nicht als Ausdruck einer oppositionellen politischen Gesinnung sehen. Aus

den Länderberichten würden sich weder Anhaltspunkte für unverhältnismäßige Bestrafung bei

Wehrdienstverweigerung ergeben noch die drohende Teilnahme an völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen im

Rahmen des Wehrdienstes. Eine asylrelevante Verfolgung sei daher aufgrund der drohenden Rekrutierung durch die

kurdischen Streitkräfte nicht erkennbar.

6.       Am 12.01.2024 stellte der BF gegenständlichen Asyl-Folgeantrag und gab bei seiner Erstbefragung an, dass er

sich auf die gleichen Fluchtgründe wie im ersten Verfahren berufe, nun aber Beweise vorliegen würden, dass er von

den Kurden tatsächlich rekrutiert würde.

7.       Am 19.03.2024 erfolgte seine Einvernahme vor der belangten Behörde, wo er zu seinem Fluchtgrund angab, dass

seine in Syrien lebende Familie im November 2023 von den Kurden mündlich über seine Einberufung verständigt

worden sei.

8.       Mit dem angefochtenen Bescheid vom 27.03.2024 wies die belangte Behörde den Folgeantrag des

Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich des Status des Asylberechtigten gemäß „§ 68 Abs 1 AVG“

wegen entschiedener Sache zurück. Der BF habe mit seinem Folgeantrag keinen neuen Sachverhalt vorgebracht und

sein Vorbringen auf jene Gründe gestützt, welche bereits im ersten Verfahren rechtskräftig als nicht glaubwürdig

beurteilt worden seien. Es würden im Vergleich zum Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2023 keine

neuen Umstände vorliegen, die eine anderslautende Entscheidung herbeiführen könnten.8.       Mit dem

angefochtenen Bescheid vom 27.03.2024 wies die belangte Behörde den Folgeantrag des Beschwerdeführers auf

internationalen Schutz hinsichtlich des Status des Asylberechtigten gemäß „§ 68 Absatz eins, AVG“ wegen

entschiedener Sache zurück. Der BF habe mit seinem Folgeantrag keinen neuen Sachverhalt vorgebracht und sein

Vorbringen auf jene Gründe gestützt, welche bereits im ersten Verfahren rechtskräftig als nicht glaubwürdig beurteilt

worden seien. Es würden im Vergleich zum Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 12.12.2023 keine neuen

Umstände vorliegen, die eine anderslautende Entscheidung herbeiführen könnten.

9.       Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 11.04.2024 fristgerecht Beschwerde an

das Bundesverwaltungsgericht.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Zu A) Entscheidung über die Beschwerde gegen den angefochtenen Bescheid:

A) 1. Feststellungen:

Der unter Punkt I. dargestellte Verfahrensgang wird – um Wiederholungen zu vermeiden –als

entscheidungswesentlicher Sachverhalt festgestellt. Der unter Punkt römisch eins. dargestellte Verfahrensgang wird –

um Wiederholungen zu vermeiden –als entscheidungswesentlicher Sachverhalt festgestellt.

Darüber hinaus werden folgende weitere Feststellungen getroffen:

Im gegenständlichen Verfahren aufgrund des Folgeantrags vom 12.01.2024 brachte der BF – im Wesentlichen

zusammengefasst – als Fluchtgrund vor, dass er nunmehr Beweise dafür habe, dass die kurdischen Milizen ihn bei

einer Rückkehr nach Syrien tatsächlich rekrutieren würden.

Das BVwG entschied mit rechtskräftigem Erkenntnis vom 12.12.2023, I416 2272110-1, die Abweisung der Beschwerde

gegen die Abweisung des ersten Asylantrags des BF aufgrund folgender Beweiswürdigung (in den wesentlichen

Auszügen wiedergegeben):
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„Dem BF droht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Einberufung zum verpKichtenden Wehrdienst der

(kurdischen) Demokratischen Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien keine asylrelevante Verfolgung.

Hinsichtlich des verpKichtenden Wehrdienstes in der Demokratischen Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien sei

zunächst auf die Länderberichte verwiesen, wonach der Aufruf zur „SelbstverteidigungspKicht“ über die Medien

erfolgt, in denen verkündet wird, welche Altersgruppe eingezogen wird. Eine individuelle Verständigung am Wohnsitz

der WehrpKichtigen erfolgt vorerst nicht. Laut Länderberichten informiert die Selbstverwaltung erst sich dem

Wehrdienst Entziehende bezüglich der EinberufungspKicht durch ein Schreiben an ihrem Wohnsitz, wobei ein solches

Schreiben zweimal erfolgt und der BetreIende anschließend von der Militärpolizei unter seiner Adresse gesucht wird,

sollte er sich immer noch nicht zur Ableistung eingefunden haben. Am häuPgsten werden sich der „WehrpKicht“

entziehende Männer jedoch im Zuge von Kontrollen an Checkpoints ausfindig gemacht.

Im Falle des BF ist eine ihm drohende Einberufung zum Wehrdienst in der Demokratischen Selbstverwaltung für Nord-

und Ostsyrien durchaus wahrscheinlich, da aus den Länderberichten ersichtlich ist, dass seit dem Dekret Nr. 3 vom

04.09.2021 Männer zwischen 18 und 24 Jahren (also 1998 oder später geboren) zum Wehrdienst in der

Demokratischen Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien verpKichtet sind, was auf den 23-jährigen BF zutriIt und die

(de facto) Behörden der SDF/AANES die Selbstverteidigungspflicht auch tatsächlich umsetzen.

Jedoch ist festzuhalten, dass aus den Länderberichten auch hervorgeht, dass die Autonomiebehörden eine

Verweigerung des Wehrdienstes in der Demokratischen Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien nicht als Ausdruck

einer bestimmten politischen Gesinnung sehen dürften. Im Fall von Verweigerung aus Gewissensgründen oder im Fall

einer Verhaftung wegen Wehrdienstverweigerung erhöht sich der Wehrdienst laut EASO (Anm.: inzwischen in

European Union Asylum Agency, EUAA umbenannt) auf 15 Monate. Spät eintreIende WehrdienstpKichtige müssen

einen Monat länger Wehrdienst leisten (EASO 11.2021). Die ÖB Damaskus erwähnt auch Haftstrafen zusätzlich zur

Verlängerung des Wehrdienstes. Jedoch ist festzuhalten, dass aus den Länderberichten auch hervorgeht, dass die

Autonomiebehörden eine Verweigerung des Wehrdienstes in der Demokratischen Selbstverwaltung in Nord- und

Ostsyrien nicht als Ausdruck einer bestimmten politischen Gesinnung sehen dürften. Im Fall von Verweigerung aus

Gewissensgründen oder im Fall einer Verhaftung wegen Wehrdienstverweigerung erhöht sich der Wehrdienst laut

EASO Anmerkung, inzwischen in European Union Asylum Agency, EUAA umbenannt) auf 15 Monate. Spät eintreIende

WehrdienstpKichtige müssen einen Monat länger Wehrdienst leisten (EASO 11.2021). Die ÖB Damaskus erwähnt auch

Haftstrafen zusätzlich zur Verlängerung des Wehrdienstes.

Unter Zugrundelegung der Länderberichte liegen weder Anhaltspunkte für unverhältnismäßige Strafen bei

Wehrdienstverweigerung, noch hinreichende Hinweise dafür vor, dass Rekruten im Rahmen der WehrpKicht zu

menschenrechtswidrigen Handlungen gezwungen würden, wobei sich die menschenrechtliche Situation in den

kurdisch kontrollierten Gebieten insgesamt erkennbar weniger gravierend darstellt als in den Gebieten, die sich unter

Kontrolle des syrischen Regimes oder islamistischer und dschihadistischer Gruppen befinden.

Unter Berücksichtigung der Länderberichte ist es daher nicht maßgeblich wahrscheinlich, dass der BF im Falle einer

Einziehung zum Wehrdienst in der Demokratischen Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien an Kampfhandlungen

und/oder Menschenrechtsverletzungen beteiligt sein würde. Vielmehr werden den Länderberichten zufolge die

Rekruten normalerweise in Bereichen wie Nachschub oder Objektschutz eingesetzt. Auch ist der BF im Falle der

Weigerung der „SelbstverteidigungspKicht“ nachzukommen, nicht der Gefahr ausgesetzt, von den kurdischen

Autonomiebehörden als der Opposition zugehörig wahrgenommen oder unverhältnismäßig bestraft zu werden. Der

Wehrdienst ist mit ca. einem Jahr, im Falle einer früheren Entziehung mit berichtsweise max. 15 Monaten Dauer

beschränkt.

Eine asylrelevante Verfolgung ist somit aufgrund einer drohenden Rekrutierung durch die kurdischen Streitkräfte nicht

erkennbar.“

A) 1.2. Zu den Feststellungen zur Lage in Syrien:

Zur aktuellen Lage in Syrien werden folgende Feststellungen getroffen:

Wehr- und Reservedienst und Rekrutierungen

Letzte Änderung 2023-07-14 13:52

Anmerkungen:



In den folgenden Kapiteln kann aufgrund der Vielzahl an bewaIneten Gruppen nur auf die Rekrutierungspraxis eines

Teils der Organisationen eingegangen werden.

Darin wird der BegriI „Militärdienst“ als ÜberbegriI für Wehr- und Reservedienst verwendet. Wo es die Quellen

zulassen, wird versucht, klar zwischen Wehr- und Reservedienst bzw. zwischen Desertion und Wehrdienstverweigerung

zu unterscheiden.

Siehe auch Kapitel "Länderspezifische Anmerkungen".

Zu den Themen Wehrdienst und Desertion darf auch auf die folgenden Anfragebeantwortungen verwiesen werden

(abrufbar auf ecoi.net sowie dem Koordinationsboard (KoBo) der Staatendokumentation:

In Gebieten unter Kontrolle der syrischen Regierung:

?        SYRI_SM_Wehrdienst_2022_01_27_KE

?        SYRI_SM_MIL_Fragen+BVwG+Wehrdienstgesetze_2022_09_16_KE

?        SYRI_SM_MIL_Fragen+BVwG+Bestrafung+Wehrdienstverweigerung,+Desertion_2022_09_16_KE

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Wehrdienstverweigerung und Desertion [a-11951] (ACCORD)

?        SYRI_SM_MIL_Einberufung_über_syrische_Botschaft_2023_03_21_K

?        SYRI_RF_MLD_Kommunalbediensteten Ausreisemöglichkeiten, Kontrolle und dienstrechtliche Folgen einer

unerlaubten Auslandsreise_2023_03_29_K

?        SYRI_RF_MLD_Zivile Angestellte des öIentlichen Diensts Ausreisemöglichkeiten, Kontrolle und dienstrechtliche

Folgen einer unerlaubten Auslandsreise_2023_03_28_K

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Genehmigung der Ausreise eines Staatsangestellten durch den Vorgesetzten;

Kontrolle bei Ausreise; Folgen illegaler Ausreise und zuständige Behörde; Folgen bei unerlaubtem Fernbleiben vom

Arbeitsplatz; Ausreisegenehmigung für männliche Staatsangestellte im wehrdienstpKichtigen Alter [a-12103-1]

(ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Reisepässe der syrischen Regierung für Männer im wehrdienstfähigen Alter;

mögliches Sicherheitsrisiko für diese Personengruppe, im Ausland (insbesondere in der Türkei) einen Reisepass zu

beantragen [a-12067-1] (ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Unterliegen Palästinenser, die den Wehrdienst absolviert haben, auch einer

Pflicht zum Reservedienst? (ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Tauglichkeitskriterien der syrischen Armee; Einsatz von WehrpKichtigen mit

starker Sehschwäche [a-11869] (ACCORD)

?        SYRI_RF_MLD_Staatenlosigkeit_2022_12_15_KE

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Restriktionen bei der BeschaIung von Dokumenten für Syrer im Ausland im

WehrpKichtsalter, die der WehrpKicht nicht nachgekommen sind und keine Ersatzzahlungen geleistet haben [a-11903]

(ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Möglichkeit eines Familienbesuchs ohne Sanktionen trotz nicht abgeleisteten

Militärdienst [a-11857-1] (ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Abgabe des Wehrdienstbuches und des Personalausweises zu Beginn des

Wehrdienstes und Einbehaltung der Dokumente bis zur Ausmusterung von der Militärbehörde [a-11840] (ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Zöllner als Teil des Sicherheitsapparats, Desertion, militärische und polizeiliche

Aufgaben von Zöllnern im Krieg [a-11786] (ACCORD)

In Gebieten außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung:

?        SYRI_SM_MIL_ergänzende+AFB+zu+Wehrdienstpflicht+in+Gebieten+außerhalb+Regierungskontrolle+2022_10_14_KE

?        SYRI_SM_MIL_Zwangsrekrutierung,+Kontrolle+Idlib_2022_03_17_KE

?        SYRI_MIL_Zwangsrekrutierung+von+Frauen+für+YBJ+bzw.+SDF_2022_09_22_KE



?        SYRI_SM_Rekrutierungspraxis YPG_2023_03_02_KE

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Höchstalter für die „WehrpKicht“ im kurdischen Selbstverwaltungsgebiet;

unterlagen Altersvorgaben für „Wehrpflicht“ seit ihrer Einführung Schwankungen/Änderungen? [a-11932] (ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Stadt Ar-Raqqa: Bedrohung von Kommunalbediensteten bzw. insbesondere von

Fahrern für die staatliche/städtische Müllentsorgung oder Angestellten in der Wasserversorgung durch die kurdische

Selbstverwaltung (Autonomous Administration of North and East Syria - AANES) [a-12103-2] (ACCORD)

?        Anfragebeantwortung zu Syrien: Zwangsrekrutierung von Erwachsenen durch die Syrische Nationale Armee

(SNA) oder andere oppositionelle militärische Gruppierungen in Dscharabulus; Personengruppen mit höherer

Wahrscheinlichkeit von derartigen Rekrutierungen; Sanktionen gegen Personen, die eine Rekrutierung verweigern;

Unterstellung oppositioneller Gesinnung im Falle einer Verweigerung; ZugriIsmöglichkeiten der syrischen Armee auf

wehrdienstpflichtige Personen in Dscharabulus [a-12101] (ACCORD)

Demokratische Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien

Letzte Änderung 2024-03-27 11:04

Anm.: Rekrutierungspraktiken durch die PKK oder die Revolutionäre Jugend, einem mutmaßlichen Teil der PKK, die

nicht unter die "SelbstverteidigungspKicht" fallen, werden hier nicht thematisiert. Informationen zu diesem Thema

können u. a. dem Bericht "Syria - Military recruitment in Hasakah Governorate" des Danish Immigration Service (DIS)

vom Juni 2022 entnommen werden.Anmerkung, Rekrutierungspraktiken durch die PKK oder die Revolutionäre Jugend,

einem mutmaßlichen Teil der PKK, die nicht unter die "SelbstverteidigungspKicht" fallen, werden hier nicht

thematisiert. Informationen zu diesem Thema können u. a. dem Bericht "Syria - Military recruitment in Hasakah

Governorate" des Danish Immigration Service (DIS) vom Juni 2022 entnommen werden.

Wehrpflichtgesetz der "Demokratischen Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien"

Auch aus den nicht vom Regime kontrollierten Gebieten Syriens gibt es Berichte über Zwangsrekrutierungen. Im

Nordosten des Landes hat die von der kurdischen Partei PYD [Partiya Yekîtiya Demokrat, Partei der Demokratischen

Union] dominierte "Demokratische Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien" [Autonomous Administration of North

and East Syria, AANES] 2014 ein WehrpKichtgesetz verabschiedet, welches vorsah, dass jede Familie einen

"Freiwilligen" im Alter zwischen 18 und 40 Jahren stellen muss, der für den Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem

Jahr in den YPG [Yekîneyên Parastina Gel, Volksverteidigungseinheiten] dient (AA 2.2.2024). Im Juni 2019 ratiPzierte die

AANES ein Gesetz zur "SelbstverteidigungspKicht", das den verpKichtenden Militärdienst regelt, den Männer über 18

Jahren im Gebiet der AANES ableisten müssen (EB 15.8.2022; vgl. DIS 6.2022). Am 4.9.2021 wurde das Dekret Nr. 3

erlassen, welches die SelbstverteidigungspKicht auf Männer beschränkt, die 1998 oder später geboren wurden und ihr

18. Lebensjahr erreicht haben. Gleichzeitig wurden die Jahrgänge 1990 bis 1997 von der SelbstverteidigungspKicht

befreit (ANHA, 4.9.2021). Der Altersrahmen für den Einzug zum Wehrdienst ist nun in allen betreIenden Gebieten

derselbe, während er zuvor je nach Gebiet variierte. So kam es in der Vergangenheit zu Verwirrung, wer wehrpKichtig

war (DIS 6.2022). Mit Stand September 2023 war das Dekret noch immer in Kraft (ACCORD 7.9.2023). Auch aus den

nicht vom Regime kontrollierten Gebieten Syriens gibt es Berichte über Zwangsrekrutierungen. Im Nordosten des

Landes hat die von der kurdischen Partei PYD [Partiya Yekîtiya Demokrat, Partei der Demokratischen Union]

dominierte "Demokratische Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien" [Autonomous Administration of North and East

Syria, AANES] 2014 ein WehrpKichtgesetz verabschiedet, welches vorsah, dass jede Familie einen "Freiwilligen" im Alter

zwischen 18 und 40 Jahren stellen muss, der für den Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr in den YPG

[Yekîneyên Parastina Gel, Volksverteidigungseinheiten] dient (AA 2.2.2024). Im Juni 2019 ratiPzierte die AANES ein

Gesetz zur "SelbstverteidigungspKicht", das den verpKichtenden Militärdienst regelt, den Männer über 18 Jahren im

Gebiet der AANES ableisten müssen (EB 15.8.2022; vergleiche DIS 6.2022). Am 4.9.2021 wurde das Dekret Nr. 3

erlassen, welches die SelbstverteidigungspKicht auf Männer beschränkt, die 1998 oder später geboren wurden und ihr

18. Lebensjahr erreicht haben. Gleichzeitig wurden die Jahrgänge 1990 bis 1997 von der SelbstverteidigungspKicht

befreit (ANHA, 4.9.2021). Der Altersrahmen für den Einzug zum Wehrdienst ist nun in allen betreIenden Gebieten

derselbe, während er zuvor je nach Gebiet variierte. So kam es in der Vergangenheit zu Verwirrung, wer wehrpKichtig

war (DIS 6.2022). Mit Stand September 2023 war das Dekret noch immer in Kraft (ACCORD 7.9.2023).

Die WehrpKicht gilt in allen Gebieten unter der Kontrolle der AANES, auch wenn es Gebiete gibt, in denen die



WehrpKicht nach Protesten zeitweise ausgesetzt wurde [Anm.: Siehe weiter unten]. Es ist unklar, ob die WehrpKicht

auch für Personen aus Afrin gilt, das sich nicht mehr unter der Kontrolle der "Selbstverwaltung" bePndet. Vom Danish

Immigration Service (DIS) befragte Quellen machten hierzu unterschiedliche Angaben. Die WehrpKicht gilt nicht für

Personen, die in anderen Gebieten als den AANES wohnen oder aus diesen stammen. Sollten diese Personen jedoch

seit mehr als fünf Jahren in den AANES wohnen, würde das Gesetz auch für sie gelten. Wenn jemand in seinem

Ausweis als aus Hasakah stammend eingetragen ist, aber sein ganzes Leben lang z.B. in Damaskus gelebt hat, würde

er von der "Selbsverwaltung" als aus den AANES stammend betrachtet werden und er müsste die

"SelbstverteidigungspKicht" erfüllen. Alle ethnischen Gruppen und auch staatenlose Kurden (Ajanib und Maktoumin)

sind zum Wehrdienst verpKichtet. Araber wurden ursprünglich nicht zur "SelbstverteidigungspKicht" eingezogen, dies

hat sich allerdings seit 2020 nach und nach geändert (DIS 6.2022; vgl. NMFA 8.2023).Die WehrpKicht gilt in allen

Gebieten unter der Kontrolle der AANES, auch wenn es Gebiete gibt, in denen die WehrpKicht nach Protesten zeitweise

ausgesetzt wurde [Anm.: Siehe weiter unten]. Es ist unklar, ob die WehrpKicht auch für Personen aus Afrin gilt, das sich

nicht mehr unter der Kontrolle der "Selbstverwaltung" bePndet. Vom Danish Immigration Service (DIS) befragte

Quellen machten hierzu unterschiedliche Angaben. Die WehrpKicht gilt nicht für Personen, die in anderen Gebieten als

den AANES wohnen oder aus diesen stammen. Sollten diese Personen jedoch seit mehr als fünf Jahren in den AANES

wohnen, würde das Gesetz auch für sie gelten. Wenn jemand in seinem Ausweis als aus Hasakah stammend

eingetragen ist, aber sein ganzes Leben lang z.B. in Damaskus gelebt hat, würde er von der "Selbsverwaltung" als aus

den AANES stammend betrachtet werden und er müsste die "SelbstverteidigungspKicht" erfüllen. Alle ethnischen

Gruppen und auch staatenlose Kurden (Ajanib und Maktoumin) sind zum Wehrdienst verpKichtet. Araber wurden

ursprünglich nicht zur "SelbstverteidigungspKicht" eingezogen, dies hat sich allerdings seit 2020 nach und nach

geändert (DIS 6.2022; vergleiche NMFA 8.2023).

Ursprünglich betrug die Länge des Wehrdiensts sechs Monate, sie wurde aber im Jänner 2016 auf neun Monate

verlängert (DIS 6.2022). Artikel zwei des Gesetzes über die "SelbstverteidigungspKicht" vom Juni 2019 sieht eine Dauer

von zwölf Monaten vor (RIC 10.6.2020). Aktuell beträgt die Dauer ein Jahr und im Allgemeinen werden die Männer nach

einem Jahr aus dem Dienst entlassen. In Situationen höherer Gewalt kann die Dauer des Wehrdiensts verlängert

werden, was je nach Gebiet entschieden wird. Beispielsweise wurde der Wehrdienst 2018 aufgrund der Lage in

Baghouz um einen Monat verlängert. In Afrin wurde der Wehrdienst zu drei Gelegenheiten in den Jahren 2016 und

2017 um je zwei Monate ausgeweitet. Die Vertretung der "Selbstverwaltung" gab ebenfalls an, dass der Wehrdienst in

manchen Fällen um einige Monate verlängert wurde. Wehrdienstverweigerer können zudem mit der Ableistung eines

zusätzlichen Wehrdienstmonats bestraft werden (DIS 6.2022).

Nach dem abgeleisteten Wehrdienst gehören die Absolventen zur Reserve und können im Fall "höherer Gewalt"

einberufen werden. Diese Entscheidung triIt der Militärrat des jeweiligen Gebiets. Derartige Einberufungen waren den

vom DIS befragten Quellen nicht bekannt (DIS 6.2022).

Einsatzgebiet von Wehrpflichtigen

Die Selbstverteidigungseinheiten [Hêzên Xweparastinê, HXP] sind eine von den SDF separate Streitkraft, die vom

Demokratischen Rat Syriens (Syrian Democratic Council, SDC) verwaltet wird und über eigene Militärkommandanten

verfügt. Die SDF weisen den HXP allerdings Aufgaben zu und bestimmen, wo diese eingesetzt werden sollen. Die HXP

gelten als Hilfseinheit der SDF. In den HXP dienen WehrpKichtige wie auch Freiwillige, wobei die WehrpKichtigen ein

symbolisches Gehalt erhalten. Die Rekrutierung von Männern und Frauen in die SDF erfolgt dagegen freiwillig (DIS

6.2022).

Die Einsätze der Rekruten im Rahmen der "SelbsverteidigungspKicht" erfolgen normalerweise in Bereichen wie

Nachschub oder Objektschutz (z.B. Bewachung von Gefängnissen wie auch jenes in al-Hasakah, wo es im Jänner 2022

zu dem Befreiungsversuch des sogenannten Islamischen Staats (IS) mit Kampfhandlungen kam). Eine Versetzung an

die Front erfolgt fallweise auf eigenen Wunsch, ansonsten werden die Rekruten bei KonKiktbedarf an die Front verlegt,

wie z. B. bei den Kämpfen gegen den IS 2016 und 2017 in Raqqa (DIS 6.2022).

Rekrutierungspraxis

Die Aufrufe für die "SelbstverteidigungspKicht" erfolgen jährlich durch die Medien, wo verkündet wird, welche

Altersgruppe von Männern eingezogen wird. Es gibt keine individuellen Verständigungen an die WehrpKichtigen an

ihrem Wohnsitz. Die Wehrpflichtigen erhalten dann beim "Büro für Selbstverteidigungspflicht" ein Buch, in welchem ihr



Status bezüglich Ableistung des Wehrdiensts dokumentiert wird - z. B. die erfolgte Ableistung oder Ausnahme von der

Ableistung. Es ist das einzige Dokument, das im Zusammenhang mit der Selbstverteidigungspflicht ausgestellt wird (DIS

6.2022). Das WehrpKichtgesetz von 2014 wird laut verschiedenen Menschenrechtsorganisationen mit Gewalt

durchgesetzt. Berichten zufolge kommt es auch zu Zwangsrekrutierungen von Jungen und Mädchen (AA 2.2.2024).

Wehrdienstverweigerung und Desertion

Es kommt zu Überprüfungen von möglichen WehrpKichtigen an Checkpoints und auch zu Ausforschungen (ÖB

Damaskus 12.2022). Die Selbstverwaltung informiert einen sich dem Wehrdienst Entziehenden zweimal bezüglich der

EinberufungspKicht durch ein Schreiben an seinen Wohnsitz, und wenn er sich nicht zur Ableistung einPndet, sucht ihn

die "Militärpolizei" unter seiner Adresse. Die meisten sich der "WehrpKicht" entziehenden Männer werden jedoch an

Checkpoints ausfindig gemacht (DIS 6.2022).

Die Sanktionen für die Wehrdienstverweigerung ähneln denen im von der Regierung kontrollierten Teil (ÖB Damaskus

12.2022). Laut verschiedener Menschenrechtsorganisationen wird das "SelbstverteidigungspKichtgesetz" auch mit

Gewalt durchgesetzt (AA 2.2.2024), während der DIS nur davon berichtet, dass WehrpKichtige, welche versuchen, dem

Militärdienst zu entgehen, laut Gesetz durch die Verlängerung der "WehrpKicht" um einen Monat bestraft würden -

zwei Quellen zufolge auch in Verbindung mit vorhergehender Haft "für eine Zeitspanne". Dabei soll es sich oft um ein

bis zwei Wochen handeln, um einen Einsatzort für die BetreIenden zu Pnden (DIS 6.2022). Ähnliches berichteten ein

von ACCORD befragter Experte, demzufolge alle Wehrdienstverweigerer nach dem Gesetz der

SelbstverteidigungspKicht gleich behandelt würden. Die kurdischen Sicherheitsbehörden namens Assayish würden

den Wohnort der für die WehrpKicht gesuchten Personen durchsuchen, an Checkpoints Rekrutierungslisten

überprüfen und die Gesuchten verhaften. Nach dem Gesetz werde jede Person, die dem Dienst fernbleibe, verhaftet

und mit einer Verlängerung des Dienstes um einen Monat bestraft (ACCORD 6.9.2023). Die ÖB Damaskus erwähnt

auch Haftstrafen zusätzlich zur [Anm.: nicht näher speziPzierten] Verlängerung des Wehrdiensts. Hingegen dürften die

Autonomiebehörden eine Verweigerung nicht als Ausdruck einer bestimmten politischen Gesinnung sehen (ÖB

Damaskus 12.2022). Einem von ACCORD befragten Syrienexperten zufolge hängen die Konsequenzen für die

Wehrdienstverweigerung vom ProPl des WehrpKichtigen ab sowie von der Region, aus der er stammt. In al-Hasakah

beispielsweise könnten Personen im wehrpKichtigen Alter zwangsrekrutiert und zum Dienst gezwungen werden.

Insbesondere bei der Handhabung des Gesetzes zur SelbstverteidigungspKicht gegenüber Arabern in der AANES

gehen die Meinungen der Experten auseinander. Grundsätzlich gilt die PKicht für Araber gleichermaßen, aber einem

Experten zufolge könne die Behandlung je nach Region und ZugriIsmöglichkeit der SDF variieren und wäre aufgrund

der starken Stammespositionen oft weniger harsch als gegenüber Kurden. Ein anderer Experte wiederum berichtet

von Beleidigungen und Gewalt gegenüber arabischen Wehrdienstverweigerern (ACCORD 6.9.2023).

Bei Deserteuren hängen die Konsequenzen abseits von einer Zurücksendung zur Einheit und einer eventuellen Haft

von ein bis zwei Monaten von den näheren Umständen und eventuellem Schaden ab. Dann könnte es zu einem

Prozess vor einem Kriegsgericht kommen (DIS 6.2022).

Eine Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen besteht nicht (DIS 6.2022; vgl. EB

12.7.2019).Eine Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen besteht nicht (DIS 6.2022;

vergleiche EB 12.7.2019).

Aufschub des Wehrdienstes

Das Gesetz enthält Bestimmungen, die es Personen, die zur Ableistung der "SelbstverteidigungspKicht" verpKichtet

sind, ermöglichen, ihren Dienst aufzuschieben oder von der PKicht zu befreien, je nach den individuellen Umständen.

Manche Ausnahmen vom "Wehrdienst" sind temporär und kostenpKichtig. Frühere Befreiungen für Mitarbeiter des

Gesundheitsbereichs und von NGOs sowie von Lehrern gelten nicht mehr (DIS 6.2022). Es wurden auch mehrere Fälle

von willkürlichen Verhaftungen zum Zwecke der Rekrutierung dokumentiert, obwohl die WehrpKicht aufgrund der

Ausbildung aufgeschoben wurde oder einige Jugendliche aus medizinischen oder anderen Gründen vom Wehrdienst

befreit wurden (EB 12.7.2019). Im Ausland (Ausnahme: Türkei und Irak) lebende, unter die "SelbstverteidigungspKicht"

fallende Männer können gegen eine Befreiungsgebühr für kurzfristige Besuche zurückkehren, ohne den "Wehrdienst"

antreten zu müssen, wobei zusätzliche Bedingungen eine Rolle spielen, ob dies möglich ist (DIS 6.2022).

Proteste gegen die "Selbstverteidigungspflicht"



Im Jahr 2021 hat die WehrpKicht besonders in den östlichen ländlichen Gouvernements Deir ez-Zour und Raqqa

Proteste ausgelöst. Lehrer haben sich besonders gegen die Einberufungskampagnen der SDF gewehrt. Proteste im Mai

2021 richteten sich außerdem gegen die unzureichende Bereitstellung von Dienstleistungen und die Korruption oder

Unfähigkeit der autonomen Verwaltungseinheiten. Sechs bis acht Menschen wurden am 1.6.2021 in Manbij (Menbij)

bei einem Protest getötet, dessen Auslöser eine Reihe von Razzien der SDF auf der Suche nach wehrpKichtigen

Männern war. Am 2.6.2021 einigten sich die SDF, der Militärrat von Manbij und der Zivilrat von Manbij mit

Stammesvertretern und lokalen Persönlichkeiten auf eine deeskalierende Vereinbarung, die vorsieht, die

Rekrutierungskampagne einzustellen, während der Proteste festgenommene Personen freizulassen und eine

Untersuchungskommission zu bilden, um diejenigen, die auf Demonstranten geschossen hatten, zur Rechenschaft zu

ziehen (COAR 7.6.2021). Diese Einigung resultierte nach einer Rekrutierungspause in der Herabsetzung des

Alterskriteriums auf 18 bis 24 Jahre, was später auf die anderen Gebiete ausgeweitet wurde (DIS 6.2022). Im Sommer

2023 kam es in Manbij zu Protesten gegen die SDF insbesondere aufgrund von Kampagnen zur Zwangsrekrutierung

junger Männer in der Stadt und Umgebung (SO 20.7.2023).

Militärdienst von Frauen

Frauen können freiwilligen Militärdienst in den kurdischen Einheiten [YPJ - Frauenverteidigungseinheiten] (AA 2.2.2024;

vgl. DIS 6.2022) oder in den Selbstverteidigungseinheiten (HXP) leisten (DIS 6.2022). Es gibt Berichte von

Zwangsrekrutierungen von Frauen (AA 2.2.2024; vgl. SNHR 26.1.2021) und minderjährigen Mädchen (Savelsberg

3.11.2017; vgl. HRW 11.10.2019; vgl. SNHR, 25.11.2023). Frauen können freiwilligen Militärdienst in den kurdischen

Einheiten [YPJ - Frauenverteidigungseinheiten] (AA 2.2.2024; vergleiche DIS 6.2022) oder in den

Selbstverteidigungseinheiten (HXP) leisten (DIS 6.2022). Es gibt Berichte von Zwangsrekrutierungen von Frauen (AA

2.2.2024; vergleiche SNHR 26.1.2021) und minderjährigen Mädchen (Savelsberg 3.11.2017; vergleiche HRW 11.10.2019;

vergleiche SNHR, 25.11.2023).

Anm.: Siehe Kapitel "Rekrutierung von Minderjährigen durch verschiedene Organisationen" für Informationen zur

Rekrutierung von Minderjährigen durch Einheiten im Gebiet der AANES.Anmerkung, Siehe Kapitel "Rekrutierung von

Minderjährigen durch verschiedene Organisationen" für Informationen zur Rekrutierung von Minderjährigen durch

Einheiten im Gebiet der AANES.

Rekrutierung für den nationalen syrischen Wehrdienst

Die Absolvierung des "Wehrdiensts" gemäß der Selbstverwaltung befreit nicht von der nationalen WehrpKicht in Syrien

(DIS 6.2022). Männer im wehrpKichtigen Alter, die sich zwischen den Gebieten unter Kontrolle der SDF und der

Regierungstruppen hin- und herbewegen, können von Rekrutierungsmaßnahmen auf beiden Seiten betroIen sein, da

keine der beiden Seiten die Dokumente der anderen Seite [z. B. über einen abgeleisteten Wehrdienst, Aufschub der

Wehrpflicht o.ä.] anerkennt (EB 15.8.2022).

Laut mehreren von ACCORD für eine Anfragebeantwortung interviewten Experten gibt es de facto keine Möglichkeit

des syrischen Regimes, in den von den SDF kontrollierten Gebieten zu rekrutieren, obwohl es teilweise Patrouillen des

syrischen Regimes in der AANES gibt. Lediglich in jenen Gebieten, die von den Regierungstruppen kontrolliert werden,

können die Personen auch rekrutiert werden (ACCORD 24.8.2023). Ebenso gibt der Syrienexperte van Wilgenburg an,

dass die Kontrollpunkte der syrischen Armee nicht die Befugnis haben, Menschen in den Städten zu kontrollieren,

sondern der Abschreckung der Türkei dienen (van Wilgenburg 2.9.2023). Dem widerspricht SNHR, das ebenfalls von

ACCORD befragt wurde mit der Angabe, dass das syrische Regime an Checkpoints und Kontrollpunkten sehr wohl auf

vom Regime gesuchte WehrpKichtige zugreifen könnte und würde und diese in die von der Regierung kontrollierten

Gebiete eskortieren würde (ACCORD 24.8.2023).

Anm.: Siehe Abschnitt "Rekrutierung von Personen aus Gebieten außerhalb der Regierungskontrolle" im Kapitel "Die

syrischen Streitkräfte - Wehr- und Reservedienst" für Informationen zur Rekrutierungspraxis der Syrian Arab Army

(SAA) in Nordostsyrien.Anmerkung, Siehe Abschnitt "Rekrutierung von Personen aus Gebieten außerhalb der

Regierungskontrolle" im Kapitel "Die syrischen Streitkräfte - Wehr- und Reservedienst" für Informationen zur

Rekrutierungspraxis der Syrian Arab Army (SAA) in Nordostsyrien.

A) 2. Beweiswürdigung



Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens

durch die Einsichtnahme in den Akt der belangten Behörde, in den Beschwerdeschriftsatz, und in den Vorakt des

BVwG zu I416 2272110-1 Beweis erhoben.

A) 2.1. Zum Verfahrensgang und zum Vorbringen des Beschwerdeführers:

Die Feststellungen zum Vorbringen des BF im Rahmen seines nunmehrigen Folgeantrags ergeben sich aus dem Akt der

belangten Behörde.

Die Feststellungen zum bisherigen Verfahrensgang und insbesondere zur Beweiswürdigung des BVwG im Rahmen der

Entscheidung über den ersten Asylantrag des BF ergeben sich aus den Akten.

A) 2.2. Zum Herkunftsstaat:

Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers wurden dem aktuellen

„Länderinformationsblatt“ zu Syrien entnommen.

Bezüglich der Erkenntnisquellen zur Lage im Herkunftsstaat wurden sowohl Berichte verschiedener ausländischer

Behörden, etwa die allgemein anerkannten Berichte des Deutschen Auswärtigen Amtes, als auch jene von

internationalen Organisationen, wie beispielsweise dem UNHCR, sowie Berichte von allgemein anerkannten und

unabhängigen Nichtregierungsorganisationen, wie zB der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, herangezogen.

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem Umstand, dass diese Berichte

auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen

übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der

Angaben zu zweifeln.

A) 3. Rechtliche Beurteilung

Zuständigkeit, Entscheidung durch den Einzelrichter, anzuwendendes Verfahrensrecht

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln

aus berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden

Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-

Verfahrensgesetz – BFA-VG), BGBl I 87/2012 idgF, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen

Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl.Gemäß Paragraph 7, Absatz eins, ZiIer eins, des

Bundesgesetzes, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen

und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen

Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung

von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz – BFA-VG), Bundesgesetzblatt

Teil eins, 87 aus 2012, idgF, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden gegen Bescheide des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl.

Gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes

(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG), BGBl I 10/2013, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch

Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist.Gemäß

Paragraph 6, des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes

(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG), Bundesgesetzblatt Teil eins, 10 aus 2013,, entscheidet das

Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch

Senate vorgesehen ist.

Gegenständlich liegt somit mangels anderslautender gesetzlicher Anordnung in den anzuwendenden Gesetzen

Einzelrichterzuständigkeit vor.

Die Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des BundesPnanzgerichts ist durch das Bundesgesetz über das

Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), BGBl. I 33/2013 idgF, geregelt (§ 1

leg.cit.). Gemäß § 58 Abs 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens

dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.Die Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme

des BundesPnanzgerichts ist durch das Bundesgesetz über das Verfahren der Verwaltungsgerichte

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/87
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(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG), Bundesgesetzblatt Teil eins, 33 aus 2013, idgF, geregelt (Paragraph

eins, leg.cit.). Gemäß Paragraph 58, Absatz 2, VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt

des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über

Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles,

die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG,

BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in

dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden

gehabt hätte.Gemäß Paragraph 17, VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das

Verfahren über Beschwerden gemäß Artikel 130, Absatz eins, B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der

Paragraphen eins bis 5 sowie des römisch IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO,

Bundesgesetzblatt Nr. 194 aus 1961,, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, Bundesgesetzblatt Nr. 173 aus 1950,, und

des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, Bundesgesetzblatt Nr. 29 aus 1984,, und im Übrigen jene

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in

dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden

gehabt hätte.

§ 1 BFA-VG (Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus

berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden

Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden, BFA-

Verfahrensgesetz, BFA-VG), BGBl I 87/2012 idF BGBl I 144/2013, bestimmt, dass dieses Bundesgesetz allgemeine

Verfahrensbestimmungen beinhaltet, die für alle Fremden in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen

und Asyl, vor Vertretungsbehörden oder in einem entsprechenden Beschwerdeverfahren vor dem

Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere Verfahrensbestimmungen im AsylG und FPG bleiben unberührt.Paragraph

eins, BFA-VG (Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus

berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden

Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden, BFA-

Verfahrensgesetz, BFA-VG), Bundesgesetzblatt Teil eins, 87 aus 2012, in der Fassung Bundesgesetzblatt Teil eins, 144

aus 2013,, bestimmt, dass dieses Bundesgesetz allgemeine Verfahrensbestimmungen beinhaltet, die für alle Fremden

in einem Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, vor Vertretungsbehörden oder in einem

entsprechenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gelten. Weitere Verfahrensbestimmungen

im AsylG und FPG bleiben unberührt.

Gem. §§ 16 Abs. 6, 18 Abs. 7 BFA-VG sind für Beschwerdevorverfahren und Beschwerdeverfahren die §§ 13 Abs. 2 bis 5

und 22 VwGVG nicht anzuwenden.Gem. Paragraphen 16, Absatz 6,, 18 Absatz 7, BFA-VG sind für

Beschwerdevorverfahren und Beschwerdeverfahren die Paragraphen 13, Absatz 2 bis 5 und 22 VwGVG nicht

anzuwenden.

Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde

gegeben Pndet, den angefochtenen Bescheid, die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher

Befehls- und Zwangsgewalt und die angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf

Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen.Gemäß Paragraph 27, VwGVG hat

das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben Pndet, den

angefochtenen Bescheid, die angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und

Zwangsgewalt und die angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde (Paragraph 9, Absatz eins, ZiIer 3 und 4)

oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (Paragraph 9, Absatz 3,) zu überprüfen.

A) 3.1. Zum Verfahrenshindernis der entschiedenen Sache:

1. Nach § 68 Abs. 1 AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 leg.cit. die Abänderung

eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, sofern die Behörde nicht den Anlass

https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/17
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zu einer Verfügung gemäß den Abs. 2 bis 4 Pndet, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.1. Nach Paragraph 68,

Absatz eins, AVG sind Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der Paragraphen 69 und 71 leg.cit. die

Abänderung eines der Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, sofern die Behörde nicht

den Anlass zu einer Verfügung gemäß den Absatz 2 bis 4 findet, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes soll § 68 Abs. 1 AVG in erster Linie die wiederholte Aufrollung

einer bereits entschiedenen Sache (ohne nachträgliche Änderungen der Sach- oder Rechtslage) verhindern. Die

objektive (sachliche) Grenze dieser Wirkung der Rechtskraft wird durch die „entschiedene Sache“, also durch die

Identität der Verwaltungssache, über die bereits mit einem formell rechtskräftigen Bescheid abgesprochen wurde, mit

der im neuen Antrag intendierten bestimmt. Identität der Sache liegt dann vor, wenn einerseits weder in der

Rechtslage noch in den für die Beurteilung des Parteibegehrens maßgeblichen tatsächlichen Umständen eine

Änderung eingetreten ist und sich andererseits das neue Parteibegehren im Wesentlichen (von Nebenumständen, die

für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerheblich sind, abgesehen) mit dem früheren deckt. Dabei kommt es

allein auf den normativen Inhalt des bescheidmäßigen Abspruches des rechtskräftig gewordenen Vorbescheides an.

Bei der Prüfung, ob eine relevante Sachverhaltsänderung behauptet wird, ist – nach wie vor – die Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes zum „glaubhaften Kern“ maßgeblich. Danach kann nur eine solche behauptete Änderung

des Sachverhaltes die Behörde zu einer neuen Sachentscheidung – nach etwa notwendigen amtswegigen Ermittlungen

– berechtigen und verpKichten, der für sich allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen rechtliche Relevanz

zukäme. Die Behörde hat sich mit der behaupteten Sachverhaltsänderung bereits bei der Prüfung der Zulässigkeit der

(neuerlichen) Antragstellung insoweit auseinander zu setzen, als von ihr – gegebenenfalls auf der Grundlage eines

durchzuführenden Ermittlungsverfahrens – festzustellen ist, ob die neu vorgebrachten Tatsachen zumindest einen

(glaubhaften) Kern aufweisen, dem für die Entscheidung Relevanz zukommt und an den die oben erwähnte positive

Entscheidungsprognose anknüpfen kann. Ergeben die Ermittlungen der Behörde, dass eine Sachverhaltsänderung, die

eine andere Beurteilung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheinen ließe, entg

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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